
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben vom 
Verband katholischer Altenhilfe 
in Deutschland e. V. 
Fachverband im Deutschen Caritasverband 
 
Geschäftsstelle 
Postfach 420  ·  79004 Freiburg i. Br. 
Karlstraße 40  ·  79104 Freiburg i. Br. 
Lorenz-Werthmann-Haus 
Telefon-Durchwahl (0761) 200-460 
Telefax (0761) 200-710 
V.i.S.d.P.: Dr. Hanno Heil 
vkad@caritas.de 
www.verband-katholische-altenhilfe.de 
 
 
 

 

Stellungnahme des Verbandes katholischer 
Altenhilfe in Deutschland e.V. (VKAD) zum  
Referentenentwurf eines 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes  
(FEG, Stand 26.11.2018) 

Der VKAD bedankt sich für die Einladung, eine Stellungnahme zum 
Referentenentwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes abzugeben. Die 
Möglichkeit haben wir gerne genutzt. Im Folgenden finden Sie unsere 
Anmerkungen und Änderungsvorschläge. 

A) Artikel 1 Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Referentenentwurf 
Der Referentenentwurf enthält in § 2 sowohl neue Begriffsbestimmungen 
als auch Überarbeitungen bereits vorhandener Definitionen.  
Absatz 11 a führt eine Definition für gute deutsche Sprachkenntnisse neu 
in das Gesetz ein. Der Begriff der qualifizierten Berufsausbildung wird in 
Absatz 12 a geregelt. Die Voraussetzungen für eine qualifizierte 
Beschäftigung sind in Absatz 12 b festgelegt. 

 



 

 
 
Datum: 07.12.2018 
 
Thema: Stellungnahme FEG 
 
Seite: 2 
 

 

 

Bewertung 

§ 2 Absatz 11 a 
§ 2 Absatz 11 a führt den Begriff „gute deutsche Sprachkenntnisse“ neu in das Gesetz ein. 
Damit werden die bereits vorhandenen Definitionen der deutschen Sprachkenntnisse für 
die Niveaus „einfach“ (Absatz 9), „hinreichend“ (Absatz 10), „ausreichend“ (Absatz 11) und 
„Beherrschung“ (Absatz 12) um das Niveau der „guten deutschen Sprachkenntnisse“ 
ergänzt. Der Referentenentwurf bildet damit den Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen deutlich besser ab.  

Der VKAD begrüßt diese feinere Differenzierung ausdrücklich. Durch die neue 
Legaldefinition trägt das Gesetz den ganz unterschiedlichen Kommunikations-
bedürfnissen der einzelnen Berufe und ihren jeweiligen sprachlichen Anforderungen 
besser Rechnung.  
Ein Wesensmerkmal der Berufe der Pflege ist die Kommunikation. Pflegende müssen in 
viele Richtungen kommunizieren: mit den Pflegebedürftigen, den Angehörigen, mit 
anderen beruflich und informell Pflegenden, verschiedenen Berufsgruppen u. v. m. Sie 
bewegen sich dabei auf allen sprachlichen Niveaus und in den unterschiedlichsten 
Kontexten. Die Pflegenden müssen sich sowohl mit von Leid betroffenen Menschen in der 
Alltagssprache verständigen, wie auch mit hochqualifizierten Spezialisten der Pflege, 
Medizin und weiteren Fachgebieten in der jeweiligen Fachsprache. Die Kommunikation in 
der Pflege stellt daher je nach Aufgabengebiet ganz unterschiedliche sprachliche 
Anforderungen. Diese finden sich nun in den Legaldefinitionen besser wieder. 

§ 2 Absatz 12 a 
Mit der Aufnahme einer Legaldefinition der qualifizierten Berufsausbildung in den  
§ 2 Absatz 12 a des Aufenthaltsgesetzes trägt der Gesetzgeber zur Schaffung von 
Rechtssicherheit bei. Diese Absicht begrüßt der VKAD. Ebenso sieht der Verband in der  
im Entwurf genannten Dauer von mindestens zwei Jahren eine Maßnahme zur Sicherung 
des Qualitätsniveaus der Berufsausbildung. 

§ 2 Absatz 12 b 
Die Aufnahme einer Bestimmung des Begriffes der qualifizierten Beschäftigung in den  
§ 2 Absatz 12 b rundet die Neugestaltung der Vorschrift ab. Die Definition schafft Klarheit 
bei der Anwendung verschiedenster Vorschriften des überarbeiteten Aufenthaltsgesetzes. 
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§ 4 a Zugang zur Erwerbstätigkeit 

Referentenentwurf 
§ 4 a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 formuliert für den Arbeitgeber die Pflicht, die vorzeitige 
Beendigung der Beschäftigung für die der Aufenthaltstitel erteilt wurde der zuständigen 
Ausländerbehörde innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. 

Bewertung 
Begriff der „vorzeitigen Beendigung“ 
Der Begriff der vorzeitigen Beendigung erscheint als Anknüpfungspunkt für den Fristlauf 
von zwei Wochen ungeeignet.  
Der Formulierung sind keinerlei Kriterien zu entnehmen, ab wann eine Beschäftigung 
vorzeitig beendet ist. Damit kann der Arbeitgeber nicht erkennen, wann konkret seine 
Pflicht ausgelöst wird. Folglich wird es ihm in vielen Fällen aufgrund der Unkenntnis nicht 
möglich sein, seiner Pflicht nachzukommen. Der VKAD sieht die Gefahr des Verstoßes 
gegen den Grundsatz der Rechtsklarheit und empfiehlt daher die Streichung oder 
zumindest Präzisierung der neuen Regelung. 

Fristlänge: 
Aus Sicht der Praxis erscheint die Frist von zwei Wochen als zu kurz. Selbst dann, wenn 
sich herausstellt, dass die Beschäftigung tatsächlich vorzeitig beendet ist, kann es für den 
Arbeitgeber schwierig werden, den exakten Zeitpunkt zu bestimmen und seiner 
Meldepflicht innerhalb der gesetzten Frist nachzukommen. 

Lösungsvorschlag: 
Nummer 3 des § 4 a Absatz 5 Satz 3 wird gestrichen. 
Alternativ ist zumindest eine Präzisierung des Begriffes der „vorzeitigen Beendigung“ in 
die Vorschrift aufzunehmen. 

§ 16 Grundsatz des Aufenthalts zum Zweck der Ausbildung 

Referentenentwurf 
§ 16 Absatz 2 Satz 2 sieht für den Bildungsträger die Pflicht vor, der zuständigen 
Ausländerbehörde innerhalb von zwei Wochen die vorzeitige Beendigung der Ausbildung, 
für die der Aufenthaltstitel erteilt wurde, mitzuteilen. 
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Bewertung 
Die Bewertung der neuen Regelung des § 16 Absatz 2 Satz 2 ist der Bewertung des  
§ 4 a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 zu entnehmen. 

Lösungsvorschlag 
Satz 2 des § 16 Absatz 2 wird gestrichen. 
Alternativ ist zumindest eine Präzisierung des Begriffes der „vorzeitigen Beendigung“ in 
die Vorschrift aufzunehmen. 

§ 16 a Berufsausbildung 

Referentenentwurf 
Absatz 1 Satz 3 der Vorschrift legt fest, dass der Aufenthaltszweck der betrieblich 
qualifizierten Berufsausbildung auch den Besuch eines berufsbezogenen 
Deutschsprachkurses nach der Deutschsprachförderverordnung umfasst.  
§ 16 a Absatz 2 Satz 1 regelt die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck einer Berufsausbildung, die vorwiegend in 
fachtheoretischer Form durchgeführt wird.  

Bewertung 
§ 16 a Absatz 1 Satz 3 
Der Besuch eines berufsbezogenen Deutschsprachkurses nach der 
Deutschsprachförderverordnung dient der sprachlichen Vorbereitung zur Aufnahme einer 
Berufsausbildung. Der VKAD begrüßt die neue Regelung, die den Deutschsprachkurs 
nach der Deutschsprachförderverordnung nun zur betrieblichen qualifizierten 
Berufsausbildung zählt. Neben der Sprache ist es jedoch im Bereich der Pflegeberufe für 
ausbildungsinteressierte Menschen unverzichtbar, bereits vor Aufnahme einer 
Berufsausbildung eine Möglichkeit zu erhalten, sich selbst auszuprobieren. Gerade durch 
einschlägige Praktika können Interessenten niedrigschwellig erfahren, ob der Bereich der 
Pflege ihren Vorstellungen und Neigungen entspricht. Daher empfiehlt der VKAD die 
Aufnahme berufsbezogener Praktika in § 16 a Absatz 1 Satz 3 als Aufenthaltszweck. 

§ 16 a Absatz 2 Satz 1 
Der VKAD begrüßt die Aufnahme der Berufsausbildung in vorwiegend fachtheoretischer 
Form als eigenständigen Regelungssachverhalt in das Gesetz. Hiermit erfolgt eine 
Gleichstellung mit der Ausbildung im dualen System. 

Lösungsvorschlag 
In § 16 a Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Deutschsprachförderverordnung“ die 
Worte „sowie die Durchführung berufsbezogener Praktika“ eingefügt. 
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§ 16 c Mobilität im Rahmen des Studiums  

Referentenentwurf 
Die Vorschrift regelt die Mobilität von Studenten. § 16 c Absatz 1 Satz 1 begründet für die 
aufnehmende Ausbildungseinrichtung die neue Pflicht, der zuständigen Behörde des 
anderen Mitgliedstaates die Absicht des Ausländers, einen Teil seines Studiums im 
Bundesgebiet durchzuführen, mitzuteilen. 

Bewertung 
Gesellschaftlicher Wandel, demografische Veränderungen in der Bevölkerung, 
technologischer Fortschritt und Innovationen erhöhen die Anforderungen an eine gute 
Pflege. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das medizinisch-pflegerische 
Fachwissen immens erweitert. Die Bedarfe chronisch und mehrfach erkrankter Menschen 
sind komplexer geworden. Sowohl die ambulante wie auch die stationäre Pflege stimmen 
ihre Angebote darauf ab und entwickeln sich damit permanent weiter. In der Folge dieser 
Entwicklung steigen auch die Anforderungen an die Pflegeausbildungen stetig. Längst 
haben sich verschiedenste Hochschulstudiengänge etabliert und werden gut 
angenommen. Folglich sind die Mobilitätsvorschriften im Rahmen des Studiums auch für 
den Kranken- und Altenpflegebereich hoch relevant. 

Bislang legte das Aufenthaltsgesetz für die aufnehmenden Ausbildungseinrichtungen nur 
die Pflicht fest, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die 
Studiendurchführungsabsicht des Ausländers mitzuteilen. Aus Sicht des VKAD war diese 
Vorgabe sachgerecht und ihre Erfüllung dem Verpflichteten auch praktisch möglich.  
Die neue Pflicht stellt die Ausbildungseinrichtungen nun vor die zusätzliche Aufgabe zu 
klären, welche Behörde in jedem einzelnen Land zuständig ist. Darüber hinaus ist davon 
auszugehen, dass sich außerdem die Vorgaben für die Meldung je nach Land 
voneinander unterscheiden. Schließlich besteht die Möglichkeit, dass sich Zuständigkeiten 
im Laufe der Zeit verändern. Der Gesetzgeber schafft folglich eine Pflicht, die die 
Verpflichteten nicht erfüllen können. Die Unmöglichkeit der Pflichterfüllung ist bereits im 
Vorfeld erkennbar. Einer gesetzlichen Verpflichtung muss jedoch ihre Erfüllbarkeit 
gegenüberstehen.  

Lösungsvorschlag 
Der VKAD schlägt die Streichung der Wörter „und der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaates“ vor.  
Hilfsweise informiert die dafür zuständige Behörde die Ausbildungseinrichtungen über die 
Zuständigkeiten und Mitteilungsformalitäten der anderen Mitgliedstaaten. 



 

 
 
Datum: 07.12.2018 
 
Thema: Stellungnahme FEG 
 
Seite: 6 
 

 

 

§ 16 d Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufs- 
 qualifikationen 

Referentenentwurf 
§ 16 d Absatz 1 regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Anerkennungsverfahren 
einer ausländischen Berufsqualifikation. Diese soll einem Ausländer für die Durchführung 
einer Anpassungs- oder Ausgleichsmaßnahme einschließlich einer sich daran 
anschließenden Prüfung erteilt werden, wenn festgestellt ist, dass diese Maßnahme für die 
Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation mit einer inländischen 
Berufsqualifikation oder in einem im Inland reglementierten Beruf für die Erteilung der 
Befugnis zur Berufsausübung oder für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung erforderlich ist.  

Satz 2 Nummer 1 definiert als eine Voraussetzung für die Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis, dass der Ausländer über deutsche Sprachkenntnisse verfügt, die der 
Anpassungs- oder Ausgleichsmaßnahme entsprechen. 

Absatz 3 Nummer 3 beschreibt die Voraussetzungen, die zur Ausübung einer qualifizierten 
Beschäftigung im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens berechtigen. Danach dürfen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der betrieblichen Praxis und theoretische 
Kenntnisse nicht in wesentlichem Umfang fehlen. 
Absatz 4 schafft die Möglichkeit, denjenigen Ausländern eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen, die auf Grund einer Vermittlungsabsprache zwischen der Bundesagentur für 
Arbeit und der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes im Rahmen eines 
Anerkennungsverfahrens in eine Beschäftigung vermittelt worden sind. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Ausländer über die in der Absprache festgelegten deutschen 
Sprachkenntnisse, in der Regel mindestens hinreichende deutsche Sprachkenntnisse 
verfügt. 
Absatz 5 legt die sprachlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis zum Ablegen einer Berufsanerkennungsprüfung fest. 

Bewertung 
Der VKAD begrüßt die Erleichterungen für Ausländer, eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der Anerkennung einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation zu erhalten. 
Insbesondere die Ausweitung der in Frage kommenden Anerkennungsmaßnahmen sowie 
die Eingrenzung des behördlichen Ermessensspielraumes für die Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis können mit dazu beitragen, die Vollanerkennung der erworbenen 
Berufsqualifikation zu vereinfachen. 
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§ 16 d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
Kriterien dafür, ab wann der Ausländer über die der Anpassungs- oder 
Ausgleichsmaßnahme entsprechenden deutschen Sprachkenntnisse verfügt, enthält die 
Vorschrift nicht. Zwar sieht der letzte Halbsatz der Nummer 1 vor, das in der Regel 
mindestens hinreichende deutsche Kenntnisse vorliegen müssen. Gemäß § 2 Absatz 10 
Aufenthaltsgesetz entsprechen diese dem Niveau A 2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen und damit grundlegenden Kenntnissen der deutschen 
Sprache.  
Allerdings ist ein Wesensmerkmal der Berufe der Pflege die Kommunikation, (vgl. dazu 
auch die Bewertung zu § 2 Absatz 11 a). Die Berufsausübung ist nur möglich, wenn sich 
die Pflegenden mit den hilfebedürftigen Menschen und den anderen an der Pflege 
Beteiligten auf allen Ebenen und zu den verschiedenen Bereichen des Lebens 
verständigen können. Daher muss in den Pflegeberufen das Ausgangsniveau zu Beginn 
des Aufenthalts bereits höher liegen als A 2. Nur so wird es möglich, in der Zeit des 
Aufenthaltes zur Berufsanerkennung auch die gebotenen aber noch fehlenden 
Sprachkompetenzen zu erwerben und in der Praxis zu festigen. 

§ 16 d Absatz 3 Nummer 1 
§ 16 d Absatz 3 Nummer 1 enthält keine Hinweise dazu, ab wann vom Fehlen der 
beschriebenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in wesentlichem Umfang 
auszugehen ist. Damit ist die Vorschrift für die Praxis zu unbestimmt und es drohen 
Unsicherheiten in ihrer Anwendung. 

§ 16 d Absatz 4 
Der VKAD begrüßt die in der Nummer 1 enthaltene Übernahme der bisher pilothaft 
erprobten Vermittlungen von Pflegekräften im Rahmen des Programmes Triple Win. 
Dieses staatliche Programm stellt sicher, dass im Feld der Arbeitsmigration sowohl die 
Belange der Herkunftsländer, als auch die der ausländischen Pflegekräfte sowie die der 
deutschen Arbeitgeber berücksichtigt werden. Das Programm ist nachhaltig angelegt. 
Ebenfalls zu begrüßen ist, dass die Ausländer bereits während des 
Anerkennungsverfahrens eine Beschäftigung im angestrebten Berufsfeld ausüben. 
Kritisch ist jedoch die niedrige Anforderung an das Sprachniveau für den Bereich der 
Pflegeberufe zu sehen. Die Regelung sieht vor, dass der Ausländer in der Regel 
mindestens über hinreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügt. Hier gelten die bereits 
unter § 16 d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 dargestellten Aspekte. 

§ 16 d Absatz 5 
Auf die im Absatz 5 beschriebenen Anforderungen an die Sprachkenntnisse treffen die 
Überlegungen zu den Absätzen 4 und 1 Satz 2 Nummer 1 ebenfalls zu. 
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Lösungsvorschläge 
1. § 16 d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird  auf die sprachlichen Anforderungen der Pflege- 
    berufe angepasst. 
2. In § 16 d Absatz 3 Nummer 1 wird die Voraussetzung des „wesentlichen Umfanges“ 
    präzisiert. 
3. § 16 d Absatz 4 wird auf die sprachlichen Anforderungen der Pflegeberufe angepasst. 
4. § 16 d Absatz 5 wird auf die sprachlichen Anforderungen der Pflegeberufe angepasst.  

§ 17 Suche eines Studien- oder Ausbildungsplatzes 

Referentenentwurf 
§ 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 legt fest, dass einem Ausländer für die Suche nach einem 
Ausbildungsplatz eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, wenn er noch nicht das 
25. Lebensjahr vollendet hat. 

Bewertung 
Heute interessieren sich nicht nur junge Menschen in ihrer Orientierungsphase für die 
Berufe der Pflege, sondern auch Personen, die bereits andere Berufserfahrungen 
gesammelt haben und über mehr Lebenserfahrung verfügen. Menschen aller 
Altersgruppen erleben Pflege als sinnstiftende Aufgabe. Dazu tragen zahlreiche Aspekte 
bei. So können sich ändernde Lebensumstände, tiefgreifende Lebenserfahrungen aber 
auch neu entdeckte Interessen Menschen dazu anregen, beruflich Neues auszuprobieren. 
Persönliche Erlebnisse oder plötzliche Erkrankungen und Hilfebedürftigkeit 
Nahestehender können ebenfalls Wege in die Pflegeberufe eröffnen. 
Gerade die lebenserfahreneren Auszubildenden stellen einen großen Gewinn für alte und 
kranke Menschen dar. Ausbildungsstätten, Pflegeheime und Sozialstationen berichten 
davon eindrucksvoll. 
Daher halten wir es für notwendig, den Zugang zu den Pflegeberufen nicht nur jungen 
Menschen zu ermöglichen, sondern die Aufenthaltserlaubnis zur Ausbildungsplatzsuche 
für erwachsene Personen insgesamt zu öffnen. 

Lösungsvorschlag 
Für die Berufe der Pflege gilt § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nicht. 
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§ 18 Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; allgemeine 
    Bestimmungen 

Referentenentwurf 
§ 18 Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit einen Aufenthaltstitel sowohl zur Ausübung einer 
Beschäftigung als auch zur Arbeitsplatzsuche zu erhalten. 
Absatz 4 definiert den Begriff der Fachkraft im Sinne des Gesetzes und nimmt dabei in 
Nummer 1 die Berufsausbildung als mögliche Voraussetzung für die Zuordnung als 
Fachkraft neu mit in das Gesetz auf. 

Bewertung 
§ 18 Absatz 3 
Die Vorschrift trägt den Bedürfnissen der Praxis Rechnung. Gerade die Möglichkeit, einen 
Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche zu erhalten hilft den ausländischen arbeitsuchenden 
Menschen und verschafft ihnen die für die Suche erforderliche Zeit. 

§ 18 Absatz 4 
Die in Absatz 4 enthaltene Definition schließt auch Menschen mit Berufsausbildung in den 
Fachkraftbegriff ein. Damit kommt der Referentenentwurf den heutigen und den noch zu 
erwartenden Bedürfnissen des Arbeitsmarktes nach. In der Pflege werden Menschen aller 
Qualifikationsniveaus dringend benötigt. In diesem Bereich sind zwar auch akademisch 
ausgebildete Mitarbeitende gefordert. Allerdings können derzeit erheblich mehr Stellen in 
der Pflege nicht besetzt werden, die eine Berufsausbildung erfordern. Daher bewertet der 
VKAD diese Neuregelung als sehr hilfreich und begrüßt ausdrücklich die Anstrengungen 
des Gesetzgebers. 

§ 18 e Kurzfristige Mobilität für Forscher 

Referentenentwurf 
§ 18 e Absatz 1 Satz 1 begründet, wie zuvor bereits § 16 c Absatz 1 Satz 1, für die 
aufnehmende Forschungseinrichtung die neue Pflicht, der zuständigen Behörde des 
anderen Mitgliedstaates die Absicht des Ausländers, einen Teil seiner Forschungstätigkeit 
im Bundesgebiet durchzuführen, mitzuteilen. 

Bewertung 
Auch diese Regelung ist für die Pflege schon jetzt und noch viel mehr in Zukunft von 
Relevanz. Bereits unter § 16 c Absatz 1 Satz 1 wurde dargelegt, dass die Akademisierung 
der Pflege zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das gleiche gilt für die Pflegeforschung. 
Die Bewertung der neuen Regelung des § 18 e Absatz 1 Satz 1 ist daher der Bewertung 
des § 16 c Absatz 1 Satz 1 zu entnehmen. 
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Lösungsvorschlag 
Der VKAD schlägt die Streichung der Wörter „und der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaates“ vor.  
Hilfsweise informiert die dafür zuständige Behörde die Forschungseinrichtungen über die 
Zuständigkeiten und Mitteilungsformalitäten des anderen Mitgliedstaates. 

§ 19 a Kurzfristige Mobilität für unternehmensintern transferierte 
    Arbeitnehmer 

Referentenentwurf 
Die Vorschrift begründet ebenfalls die neue Pflicht für aufnehmende Niederlassungen, der 
zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates die Absicht des Ausländers, eine 
Beschäftigung im Bundesgebiet auszuüben, mitzuteilen. 

Bewertung und Lösungsvorschlag 
Bewertung und Lösungsvorschlag entsprechen dem des § 18 e.  

§ 20 Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte 

Referentenentwurf 
§ 20 Absatz 1 Satz 1 gewährt Fachkräften mit Berufsausbildung eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Suche nach einem Arbeitsplatz. Voraussetzung ist das Vorhandensein von  
Sprachkenntnissen, die der angestrebten Tätigkeit entsprechen. 

Bewertung 
Die Regelung enthält keine Hinweise darauf, wann vorhandene Sprachkenntnisse der 
angestrebten Tätigkeit entsprechen. Aufgrund der bereits dargestellten 
Kommunikationsbesonderheiten der Pflegeberufe ist der potentielle Arbeitgeber auf die 
sprachlichen Kompetenzen seiner Mitarbeitenden angewiesen.  
Der Arbeitssuchende muss im Bereich der Pflege auf die Kommunikationsbedürfnisse 
leidender Menschen und ihrer Angehörigen ein- und mit ihnen umgehen können. Darüber 
hinaus ist er gefordert, die pflegerische und medizinische Fachsprache zu verstehen und 
selbst zu nutzen. Nicht zuletzt erfordert z. B. die Pflegedokumentation nach dem 
Strukturmodell von den Pflegenden die Erstellung eines fachlich anspruchsvollen 
Fließtextes, der allen Beteiligten den aktuellen Stand des Pflegeprozess zugänglich 
macht. 
Ein Sprachniveau unterhalb B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen ist daher nicht angezeigt. 
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Lösungsvorschlag 
In den § 20 Absatz 1 Satz 1 wird für Fachkräfte mit Berufsausbildung in Pflege- und 
Gesundheitsberufen die Formulierung „gute deutsche Sprachkenntnisse“ eingearbeitet. 

§ 39 Zustimmung zur Beschäftigung 

Referentenentwurf 
Absatz 2 regelt die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Erteilung von 
Aufenthaltstiteln an Fachkräfte nach §§ 18a und 18b. 

Absatz 2 Nummer 1 der Vorschrift bestimmt, dass durch die Bundesagentur für Arbeit die 
Zustimmung zur Beschäftigung erteilt werden kann, wenn der Ausländer nicht zu 
ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare inländische Arbeitnehmer beschäftigt 
wird. 
§ 39 Absatz 4 verpflichtet den Arbeitgeber unter anderem dazu, der Bundesagentur für 
Arbeit Auskunft über sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen. 

Bewertung 
§ 39 Absatz 2 
Der VKAD begrüßt diese Regelung mit dem grundsätzlichen Verzicht auf eine 
Vorrangprüfung, auf diese Weise wird Fachkräften der Zugang zu einer Beschäftigung 
erleichtert. 

§ 39 Absatz 2 Nummer 1 
Dem Referentenentwurf ist nicht zu entnehmen, auf welcher Basis ein Vergleich der 
Arbeitsbedingungen durchgeführt wird. Folglich ist nicht bestimmbar, ab wann 
Arbeitsbedingungen vorliegen, die ungünstiger sind als andere. Der VKAD erkennt darin 
eine Gefährdung der Rechtssicherheit. 

§ 39 Absatz 4 
Die Formulierung zur Auskunft über die sonstigen Arbeitsbedingungen erscheint zu 
unbestimmt. Der VKAD sieht die Gefahr einer uneinheitlichen Auslegung des Begriffes 
durch die Behörden und damit einer uneinheitlichen Rechtsanwendung. 

Lösungsvorschläge 
1. In die Regelung des § 39 Absatz 2 Nummer 1 werden Kriterien eingearbeitet, die 
    die Grundlage für einen Vergleich schaffen. 
2. In den Gesetzesentwurf werden die Bedingungen eingearbeitet, auf die es dem 
   Regelungsgeber ankommt.  
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§ 60 b Ausbildungsduldung 

Referentenentwurf 
§ 60 Absatz 1 Nummer 1 b räumt denjenigen Ausländern eine Duldung ein, die eine 
Assistenz- oder Helferausbildung im Sinne der Vorschrift aufgenommen haben und legt 
die Voraussetzungen für die Erteilung fest. 

Bewertung 
Die Aufnahme der Assistenz- und Helferausbildungen in den Regelungsbereich der 
Ausbildungsduldung stellt sowohl für die Ausbildenden wie auch die Auszubildenden eine 
enorme Erleichterung dar. Sie schafft für beide Seiten neue Perspektiven und 
Sicherheiten. In der Praxis finden viele Menschen über Assistenz- und Helferausbildungen 
den Weg in einen Pflegeberuf. Auch insofern ist die neue Regelung sachgerecht. Der 
VKAD begrüßt diese Ausweitung der Duldung daher ausdrücklich.  
Allerdings stellt die Anforderung, dass der Ausländer bereits im Zeitpunkt der Beantragung 
seiner Duldung nach § 60 b über eine Zusage für eine Ausbildung verfügt eine sehr hohe 
Hürde dar. Viele Menschen nutzen die Zeit einer Helferausbildung in der Pflege dazu, sich 
auszuprobieren. Sie prüfen, ob ein Pflegeberuf tatsächlich ihren persönlichen Fähigkeiten 
und Neigungen entspricht. Selbst wenn diese Prüfung zu einer positiven persönlichen 
Entscheidung führt stellt sich noch als zweite Frage, welcher helfende Beruf konkret der 
richtige ist. Daher ist es viel zu früh, bereits im Zeitpunkt der Antragstellung eine 
Ausbildungsplatzzusage zu fordern. Die ausländischen Menschen werden damit zu 
schnell zu einer Festlegung gedrängt, die weder ihnen noch den Ausbildenden oder 
potentiellen Arbeitgebern nützt. Vielmehr werden sie gegenüber inländischen Helfer-
Auszubildenden ungleich behandelt. Denn, inländische Auszubildende können sich in 
Ruhe im Laufe oder nach Ende der Ausbildung entscheiden, wie sie sich weiter ausbilden 
lassen möchten; die ausländischen Menschen können dies nicht. Eine Rechtfertigung für 
die Ungleichbehandlung ist nicht erkennbar. 

Lösungsvorschlag 
In § 60 b Absatz 1 Nummer 1 b werden die Worte „und dazu eine Ausbildungsplatzzusage 
vorliegt“ gestrichen. 
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B) Artikel 10 Änderung des Gesetzes über die Berufe in der 
Krankenpflege 

§ 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis 

Referentenentwurf 
In § 2 Absatz 5 d wird ein neuer Satz angefügt, der bestimmt, dass der § 14 a des 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes in den Fällen des § 81 a des 
Aufenthaltsgesetzes Anwendung findet. 

Bewertung 
Der Referentenentwurf ermöglicht damit, dass für beschleunigte Fachkräfteverfahren die 
Verfahrenserleichterungen zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen 
greifen. Damit wird klargestellt das die ansonsten spezielleren Regelungen des KrPflG an 
dieser Stelle hinter denen des BQFG zurücktreten. 
Der VKAD begrüßt ausdrücklich diese deutlichen Erleichterungen. 

C) Artikel 11 Änderung des Gesetzes über die Berufe in der 
Altenpflege 

§ 2 

Referentenentwurf  
Die Neuerung in § 2 Absatz 4 b entspricht der Änderung des § 2 Absatz 5 d neuer Satz 
KrPflG.  

Bewertung 
Die Bewertung der Neuerung entspricht der zu § 2 Absatz 5 d KrPflG. 
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D) Artikel 35 Änderung der Beschäftigungsverordnung 
   Teil 2 Qualifizierte Beschäftigungen 

§ 2 Vermittlungsabsprachen 
Referentenentwurf 
Absatz 1 regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 d Abs. 4 des 
AufenthaltsG n. F. Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung der Neufassung 
des § 16 d Abs. 4. Demnach kann die zuständige Behörde denjenigen ausländischen 
Personen, denen für den Zeitpunkt nach der Einreise in einem anschließend 
anzuerkennenden reglementierten Beruf im Gesundheits- und Pflegebereich ein konkretes 
Arbeitsplatzangebot für eine qualifizierte Beschäftigung vermittelt wurde, die Zustimmung 
zur Ausübung einer Beschäftigung erteilen, wenn die Anforderungen für diese 
Beschäftigung in einem engen Zusammenhang mit den im Rahmen des jeweiligen 
Anerkennungsverfahrens verlangten berufsfachlichen Kenntnissen stehen. Die 
ausländische Person muss vorab die Bereitschaft erklären, das Anerkennungsverfahren 
nach der Einreise im Inland durchzuführen. 

Bewertung  
Der VKAD begrüßt die Verstetigung der Vermittlungsabsprachen für reglementierte Berufe 
im Gesundheits- und Pflegebereich, s. o. Bewertung zu § 16 d Abs. 4. 
Damit erhalten insbesondere Absprachen im Rahmen des Programms Triple Win eine 
eigene Rechtsgrundlage und in Rede stehende Personen können während des 
Anerkennungsverfahrens der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation beispielsweise 
eine qualifizierte Beschäftigung als Pflegehelfer ausüben. 
Die Regelung schreibt der Behörde einen weiten Ermessensspielraum zur Erteilung der 
Zustimmung zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung zu, sie kann die Zustimmung 
erteilen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Da die Zustimmung an zahlreiche enge 
Voraussetzungen geknüpft ist und es sich um Ausländer/ innen handelt, die ein konkretes 
Arbeitsplatzangebot im Gesundheits- und Pflegebereich haben sowie ihren Beruf 
anerkennen lassen möchten, sollte die Behörde zur Erteilung der Zustimmung verpflichtet. 
werden. 

Lösungsvorschlag 
In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird „kann“ durch „soll“ ersetzt. 

Eva-Maria Güthoff 
stellvertretende Vorsitzende VKAD 
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Referentin der Geschäftsstelle des Verbandes katholischer Altenhilfe in Deutschland e.V. 
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